
Veranstaltungen in der Galerie und der 
Lounge 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 

Der Veranstalter 
 
Bezeichnet den Kunden oder dessen bevollmächtigten 
Auftraggeber 
 
Die Galerie 
 
bietet Platz auf 60 m² für individuelle Tischgruppierungen nach 
Euren  
Wünschen und Vorstellungen,  für bis zu 50  Personen. 
 
Die Lounge 
 
Auf  80 m² genießen Sie Ihre Veranstaltung,  in einem  etwas  
anderen Ambiente,  mit  bis zu 70  Personen. 
 
Technisches Equipment  
 
HD - Beamer mit Leinwand 
Großbildfernseher 30 Zoll 
Audioanlage mit Mischpult und Funkmikro 
CD und DVD Player 
Flipchart mit Papier und Stiften 
Internetzugang über WLAN 
 
Raummiete 
 
Diese beträgt € 100,00 und wird ab einer Konsumation  
von € 500,00 auf die Hälfte reduziert. 
 
Nachtzuschlag 
 
Ab 24,00 Uhr verrechnen wir einen Zuschlag zur Raummiete  
von € 35,00 pro angefangener  Stunde 
 



Stornobedingungen 
 
Der Veranstalter übernimmt durch seine Auftragserteilung  
die Haftung für entstehende Stornokosten. 
 
28 bis 15 Tage vor der Veranstaltung  25 % der Raummiete 
14 bis   8 Tage vor der Veranstaltung  50 % der Raummiete 
  7 bis   3 Tage vor der Veranstaltung  75 % der Raummiete 
 
bis 2 Tage vor der Veranstaltung  100 % der Raummiete 
        +50 % der Speisenauswahl 
 
Auftragsgarantie 
  
Spätestens sieben Tage vor der gebuchten Veranstaltung ist die   
gewünschte Speisenauswahl und die genaue Anzahl der  
teilnehmenden Personen bekannt zu geben. Diese Zahl gilt als  
garantiert und wird dem Veranstalter in jedem Fall in Rechnung 
gestellt. Bei einer Überschreitung wird die tatsächliche Personen- 
anzahl verrechnet. 
 
Haftung 
 
Der Veranstalter haftet persönlich für alle Schäden und  
übermäßige  Verschmutzung ,  die durch seine Gäste,  
Beauftragte oder Mitarbeiter verursacht werden. Die Villa  
haftet bei Schäden an eingebrachten Gegenständen oder  
deren Verlust keinesfalls bei Verschulden Dritter. 
 
Gültigkeit 
 
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden mit  
der Bestätigung des vom Veranstalter erteilten Auftrages  
zum Vertragsbestandteil. Der Veranstalter akzeptiert diese  
und übernimmt damit die Haftung für deren Einhaltung,  
entstehenden Kosten und Stornogebühren. 
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